
Vielmehr liegt ein Diebstahl nach § 242 StGB vor, weil sich
der Gewahrsamswille des Ladeneigentümers (nach hM) auf
alle Gegenstände bezieht, die sich in seinem Laden befinden.
Aber auch wenn die Münze auf der Straße „gefunden“ wür-
de, wo sie in niemandes Besitz oder Gewahrsam stünde,
handelte es sich um eine strafbare sog. Fundunterschlagung
gem. § 246 StGB. Verlorene Sachen sind besitz-, aber nicht
herrenlos.23 Die Befreiung von der Anzeigenpflicht dient
nicht dem Täter, sondern der Entlastung der Behörde.24 Sie
macht den Finder weder zum Eigentümer – ein Eigentums-
erwerb kommt frühestens nach sechs Monaten in Betracht,
§ 973 II BGB – noch „rechtfertigt“ sie die (den objektiven
wie den subjektiven Tatbestand erfüllende) Unterschlagung
nach § 246 StGB.25 Wie könnte es auch anders sein? Das
Fehlen einer Pflicht kann schließlich noch keinen Rechtferti-
gungsgrund abgeben. Die fehlende Anzeigenpflicht ändert im
Übrigen auch nichts an der Pflicht, die Sache für den Eigen-

tümer zu verwahren und auf Verlangen herauszugeben,26
sodass es sich gar nicht wirklich um den umgekehrten Fall zu
oben handelt.

Beide Beispiele zeigen, dass der „gesellschaftliche Klebstoff
namens Anstand“ nicht mehr hält,27 für den Japan einst so
berühmt war. Auch der moralische Kompass vieler Deut-
scher scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, wenn sie
glauben, dass es ihr gutes Recht sei, sich Sachen, die andere
verloren haben, einfach anzueignen.

23 MüKoBGB/Oechsler, 8. Aufl. 2020, § 965 Rn. 3.
24 MüKoBGB/Oechsler, 8. Aufl. 2020, § 965 Rn. 17.
25 Nach der hM erfüllen auch objektiv neutrale Handlungen (wie das Aufheben der

Fundsache) den Zueignungsbegriff, wenn damit der Zueignungswille betätigt wird
(sog. weite Manifestationstheorie), s. Fahl/Winkler Meinungsstreite StrafR BT II,
5. Aufl. 2020, § 246 a Rn. 5. Es bleibt freilich die Frage des Nachweises im Prozess.

26 Vgl. §§ 966 ff. BGB.
27 Wie Fn. 1.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR STRAFRECHT · „VON ALLEN GUTEN GEISTERN …“

Professor Dr. Frank Zimmermann, Münster*

„Von allen guten Geistern verlassen“

Beschuldigtenbelehrung, Beschlagnahmeverbote, Prozessvoraussetzungen
Durchschnittlich
120 Minuten
Gesetzestexte StPO

& SACHVERHALT

Aufgabe 1

Der in Frankfurt a.M. lebende T vermutet, dass seine Ehefrau F ihn mit O betrügt. Zwischen
T und O ist es deshalb wiederholt zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, die auch
schon in Polizeieinsätzen gipfelten. T gehört wie sein vermeintlicher Nebenbuhler O der
Glaubensgemeinschaft der Jesiden an. Auf Veranlassung der Familie des O kommt es zu
einem Versöhnungsgespräch, an dem von beiden Seiten mehrere Familienmitglieder teilneh-
men, jedoch nicht T und O selbst. An diesem Gespräch wirkt als neutraler Schlichter
außerdem G mit, der nicht mit den Beteiligten verwandt ist. G gehört wie etwa ein Drittel
aller Jesiden von Geburt an einer besonderen Kaste an, was ihm nach jesidischem Verständnis
den Status eines „Geistlichen“ verleiht. G fertigt von dem Gespräch zwar umfangreiche
Notizen an. Seine religiösen Regeln verlangen von ihm aber, über das ihm dabei Anvertraute
Stillschweigen zu bewahren. Mangels Beweisen für den Ehebruch empfiehlt G letztlich, die
Sache auf sich beruhen zu lassen. Diesem Rat schließen sich die Mitglieder der beiden
Familien nach längeren Verhandlungen an.

Wenig später wird aufgrund eines lauten Streits erneut die Polizei zum Haus des T gerufen.
Die Streife findet dort O mit einer Kopfwunde tot im Vorgarten. T läuft aufgebracht um den
Leichnam herum. Der Polizeibeamte P, der T und O von früheren Auseinandersetzungen
kennt, geht deshalb sofort davon aus, dass T für den Tod des O verantwortlich sein könnte.
Dennoch befragt P den T vor Ort als Zeugen und hofft, ihm so leichter ein Geständnis
entlocken zu können. Deshalb klärt P den T auch nicht über dessen Rechte auf. T gibt in der
Folge an, er habe bei seiner Rückkehr von der Arbeit gesehen, wie O gerade das Haus
verlassen habe. Er habe also O und F quasi „in flagranti“ ertappt. Es sei daher zu einem Streit
gekommen, in dessen Verlauf er O mit einem herumliegenden Spaten erschlagen habe.

* Der Verfasser ist Inhaber einer Professur für Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Europäisches und Internationales Strafrecht sowie
strafrechtliche Herausforderungen der Digitalisierung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Die vorliegende
Klausur wurde als Vorlesungsabschlussklausur an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. gestellt. Die Aufgabe 1 wurde mit
80%, die Aufgabe 2 mit 20% gewichtet. Für wertvolle Unterstützung danke ich meinem früheren wissenschaftlichen Mitarbeiter
Maximilian Gotta (Frankfurt a.M.) sowie meiner studentischen Hilfskraft Carolin Hoppe (Münster).
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Als ein halbes Jahr später vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt a.M.
die Hauptverhandlung gegen T wegen Totschlags eröffnet wird, belehrt die Vorsitzende
Richterin T ordnungsgemäß über sein Recht, die Aussage zu verweigern. Hiervon macht T
während der gesamten Hauptverhandlung Gebrauch. Der Polizeibeamte P wird daher als
Zeuge darüber vernommen, was T ihm bei der Befragung am Tatort mitgeteilt hat. Als nach
der Aussage des P die Vorsitzende Richterin die Prozessbeteiligten fragt, ob sie dazu Erklä-
rungen abgeben wollten, schweigt T weiterhin. Sein Pflichtverteidiger V, der gerade abgelenkt
ist, sagt ebenfalls nichts. P wird deshalb aus dem Zeugenstand entlassen.

Um die Tatmotivation des T aufzuklären, sollen ferner die bei G beschlagnahmten Notizen
über das Versöhnungsgespräch verlesen werden. Hiergegen protestiert Pflichtverteidiger V
unter Hinweis auf die herausgehobene Stellung des G in der Glaubensgemeinschaft der
Jesiden vehement. Die Staatsanwältin entgegnet, es handle sich bei den Jesiden doch schon gar
nicht um eine Religionsgemeinschaft, die als Körperschaft des Öffentlichen Rechts staatlich
anerkannt sei. Das Gericht beschließt letztlich, die Notizen mit den Informationen über die
Vorgeschichte des tödlichen Streits als Beweismittel zuzulassen.

T wird wegen Totschlags zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Dabei stützt sich das
Gericht maßgeblich auf die Aussage des Polizeibeamten P und den Inhalt der Gesprächs-
notizen des G.

Bearbeitungsvermerk: In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, ist zu
prüfen, ob eine Revision gegen das Urteil Aussicht auf Erfolg verspricht. Gehen Sie dabei davon aus, dass
Pflichtverteidiger V die Revision form- und fristgerecht einlegt und begründet. Auf Fragen des materiel-
len Strafrechts ist nicht einzugehen.

Aufgabe 2

Erläutern Sie, was Prozessvoraussetzungen kennzeichnet und wie sich ihr Fehlen (bzw. umgekehrt das
Vorliegen eines Prozesshindernisses) auf das Strafverfahren auswirkt. Nennen Sie drei Beispiele für
anerkannte Prozessvoraussetzungen (bzw. Prozesshindernisse) und erklären Sie diese kurz.

& LÖSUNG

AUFGABE 1

Die von Verteidiger V eingelegte Revision hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und
begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Statthaftigkeit und Zuständigkeit

Die Statthaftigkeit einer Revision gegen das erstinstanzliche Urteil der Schwurgerichtskam-
mer des LG Frankfurt a.M. folgt aus § 333 StPO. Gemäß § 135 I GVG ist der BGH zur
Entscheidung hierüber sachlich zuständig.

II. Rechtsmittelberechtigung

Hier hat nicht T, sondern Verteidiger V die Revision eingelegt. Die Berechtigung des V, ein
Rechtsmittel aus eigenem Recht zugunsten des T einzulegen, ergibt sich aus §§ 296, 297
StPO.

III. Beschwer

T wurde zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Infolge dieses Schuld- und Straf-
ausspruchs ist T auch beschwert.

IV. Kein Rechtsmittelverzicht

Ein der Revision entgegenstehender Rechtsmittelverzicht liegt nicht vor.

Hinweis: Dies muss mangels Anhaltspunktes im Sachverhalt nicht angesprochen werden.

Zulässigkeit der Revision
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